
 
 

 

Gemeinde Itter 

Dorfplatz 1 

A-6305 Itter 
 

 
 
 

 

 

Itter, am 25.10.2022 
 

NIEDERSCHRIFT 

über die 4. Gemeinderatssitzung vom Montag, den 24.10.2022 um 20.00 Uhr im 
Sitzungszimmer der Gemeinde Itter. 

 
Beginn:  20.00 Uhr 
Ende:    22.30 Uhr 
 
Anwesend: Frau Ager Barbara 
 Herr Ager Harald VBM 

Herr Astner Jakob, DI 
Frau Friedl Michaela 
Herr Horngacher Johann  
Frau Höfle-Mayr Beatrix, Dr. in Vertretung von Hr. Decker David 
Frau Hölzl Annemarie in Vertretung von Hr. Czappek Mario 
Herr Hudecek Gerhard 
Frau Lanzinger Karoline 
Herr Malleier Patrick, Ing. 
Frau Obwaller Johanna, Mag.a. 
Herr Schipflinger Hannes  
Herr Thaler Roman BM 

 
Entschuldigt:     Herr Czappek Mario 
 Herr Decker David 
                 
Vorsitz:              Herr Thaler Roman BM 
Schriftführer:     Herr Fluckinger Gerhard 
 
Der Bürgermeister begrüßt die anwesenden Mitglieder, stellt die Beschlussfähigkeit 
fest und eröffnet die 4. Gemeinderatssitzung. Die Tagesordnung wurde jedem 
Gemeinderat rechtzeitig zugestellt und die Kundmachung an der Gemeindetafel sowie 
in der Homepage veröffentlicht. Somit waren die formellen Voraussetzungen für diese 
Sitzung gegeben. 
 
Das GR-Ersatzmitglied Frau Dr. Höfle-Mayr Beatrix wird vom Bürgermeister Thaler 
Roman offiziell angelobt. 
 
Des Weiteren erkundigt sich der Bürgermeister nach Dringlichkeitspunkten bzw. nach 
Ergänzungen oder Änderungen zur Tagesordnung und zu den Niederschriften der 3. 
Gemeinderatssitzung vom 19.09.2022. 
 
 
 



GRin Frau Friedl Michaela ersucht um Änderung zu Punkt 2.) der Niederschrift 
zur 3. GR-Sitzung vom 19.09.2022 wie folgt: 
 
Zu Punkt 2.) Geschäftsverteilung des Gemeinderates für die Jahre 2022 - 2028 

 
Wortmeldung ALT: 
 
GV Lanzinger Karoline 
Die erforderliche Kommunikation muss erfolgen. Eine vergleichbare Gemeinde kann 
durch den Vorsitzenden nicht genannt werden.  
 
Wortmeldung NEU: 
 
GV Lanzinger Karoline 
Die erforderliche Kommunikation muss erfolgen. Eine vergleichbare Gemeinde kann 
durch den Vorsitzenden nicht genannt werden.  
 
Des Weiteren wird von der GRin Lanzinger Karoline mehrmals ersucht, die von BM 
Thaler Roman vorgeschlagene Summe in Höhe von € 50.000,00 auf € 40.000,00 zu 
reduzieren. Da sich die Erhöhung auf € 50.000,00 beläuft und nicht auf € 40.000,00 
herabgesetzt wird, wurde durch GRin Lanzinger Karoline, durch GRin Friedl Michaela 
und durch GR Horngacher Johann mit „NEIN“ abgestimmt. 
 
Beschlussfassung:  9 JA zur Abänderung der Wortmeldung zu Punkt 2) der 3.    

Niederschrift vom 19.09.2022  
                                     4 Stimmenenthaltungen zur Abänderung der Wortmeldung 

zu Punkt 2) wegen Abwesenheit zur 3. Sitzung vom 
19.09.2022 (GR Astner Jakob DI, GRin Ager Barbara, 
EGRin Hölzl Annemarie, EGRin Höfle-Mayr Beatrix) 

 
 
BM Thaler Roman ersucht um nummerische Verschiebung der 
Tagesordnungspunkte 3.) und 4.): 
 
Tagesordnung NEU: 
 
3.) Änderung der Abfallgebührenordnung per 01.01.2023 – Reduzierung der 

Mindestabgabe 

4.) Kassaprüfung 3/2022 vom 11.10.2022 

 
Beschlussfassung: Einstimmiger Beschluss 
 
 
Da keine Einwendungen und Änderungen abgegeben werden geht man zur 
Tagesordnung über. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tagesordnung:  
 
1.) Unterfertigung der Niederschriften zur 3. GR-Sitzung vom 19.09.2022 

2.) Beschlussfassung Steuern, Gebühren, Abgaben und Beiträge 2023 

3.) Änderung der Abfallgebührenordnung per 01.01.2023 – Reduzierung der 
Mindestabgabe 

4.) Kassaprüfung 3/2022 vom 11.10.2022 

 

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit: 
 

5.) Personalangelegenheiten  

• Volksschule Itter 

• Stellenausschreibungen 2023 
 

6.)  Anträge, Anfragen, Allfälliges 
 

 

Zu Punkt 1) Unterfertigung der Niederschriften zur 3. GR-Sitzung vom 
19.09.2022 

 
Beschlussfassung:  Einstimmiger Beschluss nach Abänderung zu Punkt 2.) der  

Niederschrift zur 3. GR-Sitzung vom 19.09.2022 
 
 
Zu Punkt 2) Beschlussfassung Steuern, Gebühren, Abgaben und Beiträge 2023 

 
Der Vorsitzende gibt bekannt, dass mit Beschluss der Tiroler Landesregierung vom 
04.10.2022 zur Abfederung der Teuerung die in den Richtlinien für die Gewährung von 
Darlehen aus dem Wasserleitungsfonds und in der Förderrichtlinie 
Siedlungswasserwirtschaft Tirol 2018 vorgesehene jährliche Anpassung der 
Mindestgebühren für die Abwasserentsorgung und für die Wasserversorgung für das 
Jahr 2023 ausgesetzt wird. 
 
Die gesetzlich vorgeschriebene Valorisierung der Mindestgebühren für die 
Abwasserentsorgung und für die Wasserversorgung an den Verbraucherpreisindex 
2015 muss somit für das Jahr 2023 nicht angewandt werden, um die diesbezügliche 
Förderungsvoraussetzung lt. den vorgeschriebenen Richtlinien zu erfüllen.  
 
Es gelten daher für das Jahr 2023 dieselben Mindestgebührensätze wie für das Jahr 
2022. 
 
Des Weiteren wird zur Abfederung der massiven Teuerung und zur Entlastung der 
Gemeindebürger/innen vom Land Tirol empfohlen, gänzlich auf eine Erhöhung der 
Müll- sowie Elternbeiträge für den Besuch von Kindergärten, Krippen und Horten zu 
verzichten.  
 
Zum Ausgleich hat die Tiroler Landesregierung beschlossen, die Erhöhungen im Wege 
des Gemeindeausgleichsfonds teilweise abzugelten. Diese Mittel sollen jene 
Gemeinden zugutekommen, die für das Jahr 2023 gänzlich auf eine Erhöhung der 
Müllgebühren sowie der Beiträge für Kinderbetreuungseinrichtungen verzichten.  
 



Nach intensiver Beratung ist der gesamte Gemeinderat der Ansicht, dass zur 
Abfederung der massiven Teuerungen und zur Entlastung der Gemeindebürger/innen 
die laufenden Müllgebühren (lt. Index ca. 10,00 %) nicht angehoben werden.  
 
Für eine Anhebung der Gebühren hat sich der Gemeinderat bei den 
 

• Wasseranschlusskosten 

• Kanalanschlusskosten 

• Friedhofsgebühren 

• Gebühren Bauhof 
 
einhellig entschieden. 
 
Steuern, Gebühren, Abgaben und Beiträge 2023 
   
Abgabeart  2023 

Grundsteuer A Hebesatz 500% 

Grundsteuer B Hebesatz 500% 

Kommunalsteuer (Wirtschaftsförderung für Lehrlinge) 3 v.H. 

Vergnügungssteuer für Automaten  lt. Gesetz 

Hundesteuer 1 Hund/Jahr  € 66,00  

Hundesteuer im gleichen Haushalt jeder weitere Hund/Jahr  € 102,00  

Erschließungsbeitrag lt. Gesetz 2,65% 

Wasseranschlussgebühr m³ umbauter Raum  € 3,31 

Kanalanschlussgebühr m³ umbauter Raum  € 6,40 

Wasserbenützungsgebühr m³ WA-Verbrauch  € 0,85 

Kanalbenützungsgebühr m³ WA-Verbrauch  € 2,50 

Trinkwasserbereitstellungsgebühr lt. Verordnung  

Kanalmindestgebühr lt. Verordnung 

Müllabfuhr   

Grundgebühr pro 100 %  € 13,00 

Weitere Gebühr  pro kg  € 0,60 

Biomüll pro Liter Biomüll  € 0,10 

Nachkauf Restmüll (außerhalb Abfuhrbereich)  

Müllsack 70 Liter  € 10,00 

Nachkauf: Biomüllsack Beherbergungs- 120 Liter  € 17,00 

u. Gastronomiebetriebe   

Friedhofsgebühren/Jahr 

Grabgebühr Einzelgrab/Jahr  € 42,00 

Grabgebühr Familiengrab/Jahr  € 55,00 

Bodenurnengrab  im Jahr  € 37,00 

Wandurnengrab  einfach/Jahr  € 42,00 

Wandurnengrab  doppelt/Jahr  € 60,00 

 

Einmalige Erwerbsgebühr Friedhof   

Einzel- u. Familiengrab    € 225,00 

Bodenurnengrab + Schriftplatte    € 325,00 

 



Wandurnengrab einfach + Schriftplatte    € 220,00 

Wandurnengrab doppelt + Schriftplatten    € 430,00 

Benützung der Aufbahrungshalle   

Aufbahrung bis 2 Tage   € 140,00 

Aufbahrung ab dem 3. Tag   € 150,00 

Kindergartenbeitrag/Monat 

Kindergartenbeitrag 3-jährige (ab 01.09.2022)1 Kind/Monat  € 59,00 

Kindergartenbeitrag 3-jährige (ab 01.09.2022)2 Kinder/Monat  € 79,00 

Babygutschein zur Geburt eines Kindes  € 90,00 

Nachmittagsbetreuung im KG (ab 01.01.2023)1Kind € 7,00 

Sommerbetreuung bzw. Ferienbetreuung im KG (ab 01.01.2023) pro Tag  € 5,00 

Kindergartenbetreuung – Alterserweiterung Dienstag bis 16.00 Uhr ab 01.09.2022 € 7,00 

Alterserweiterung bis 13.00 Uhr mit Assistenzkraft  -- 

Bauhof   

LKW mit Mann  pro Stunde € 90,00 

Gemeindearbeiter pro Stunde € 50,00 

Pritschenwagen mit Mann  pro Stunde € 75,00 

 
Beschlussfassung: Einstimmig Beschluss zu den Steuern, Gebühren, Abgaben und 

Beiträge 2023 

 

 

Zu Punkt 3) Änderung der Abfallgebührenordnung per 01.01.2023 – 
Reduzierung der Mindestabgabe 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Itter hat nach eingehender Diskussion einhellig 
beschlossen, keine Änderung der Abfallgebührenordnung und keine Reduzierung der 
Mindestabgabe per 01.01.2023 für das Jahr 2023 vorzunehmen. 
 
Als Grund für die Nichtanhebung wird das derzeitige Teuerungspaket genannt.  

 
Beschlussfassung: Einstimmiger Beschluss 
 
 
Zu Punkt 4)  Kassaprüfung 3/2022 vom 11.10.2022 

 
Der Vorsitzende ersucht Obfrau GRin Friedl Michaela die Prüfungsniederschrift 
vorzutragen.  
 
Geprüft wurde die Gebarung seit der letzten Kassenprüfung von 30.06.2022 bis 
07.10.2022.  
  

Barbestände per 11.10.2022   €  251,36 

Guthaben bei der Raika Itter per 07.10.2022  €   932.045,21     

Somit vorhandener tatsächlicher Kassen-
IST-Bestand ohne Zahlungsmittelreserven 

 €   932.296,57  

Summe der gebuchten Einnahmen lt. 
Zahlungswegaufstellung  

   €   3.432.729,18  

Abzüglich Summe der gebuchten Ausgaben   € - 2.052.064,58 



Zwischensumme    € 1.380.664,60 

Abzüglich Zahlungsmittelreserven  € - 448.368,03 

Gesamt     €  932.296,57 

Stempelgebührenkassa    € 85,80  

Kassenjournal, Porto    € 154,45  

 
Bestandsaufnahme Rücklagensparbücher   

 

Sozialfondssparbuch  per 11.10.2022  € 21.905,43  

Beschneiungsanlage  per 11.10.2022  €  426.462,60  

Summe Sparbücher    €  448.368,03  

  
 
Folgende Anmerkungen zur Kassaprüfung vom 11.10.2022 wurden vom Ü-
Ausschuss abgegeben: 
 
1) Der Ausschuss ersucht den Gemeindevorstand um Abgabe einer Stellungnahme 

zur Sondervereinsförderung an den Tennisclub Itter (€ 4.500), als Zuschuss für 

die Tennisplatz-Pachterhöhung im Jahr 2022. Man ist der Ansicht, dass diese 

Summe doch sehr hoch ausgefallen ist und man möchte wissen, warum diese 

Summe trotzdem genehmigt wurde. 

       Stellungnahme des Bürgermeisters: 

       Es handelt sich hierbei vielmehr um einen Infrastrukturbeitrag an den Tennisclub, 

als um eine Sondervereinsförderung, da sich die Tennisplätze in Privatbesitz 

befinden. Der Tennisclub kann nicht, wie andere Vereine (z.B. Fußball, 

Musikkapelle, Lauda Pass, Theaterverein, etc.) auf eine öffentliche Infrastruktur 

zurückgreifen, da die Gemeinde keine eigenen Tennisplätze besitzt. 

      Fam. Lanzinger, als Besitzer des Tennisplatzes, hat die Pachtkosten ab der 

heurigen Saison entsprechend erhöht. Die Pachtkosten umfassen 3 Tennisplätze, 

die Pachtgebühr errechnet sich mit ca. dem halben Wert für die Parkplatzpacht, 

die Kantinenpacht und den Baurechtszins für den Dusche/WC-Container. Der 

Restwert entfällt auf die Vermietung der 3 Tennisplätze. 

Es war klar, dass der Tennisclub aus den eigenen Mitteln heraus die erhöhten 

Pachtkosten nicht leisten kann. Somit wurde vom Tennisclub und der 

Eigentümerfamilie das Gespräch mit mir gesucht. 

Man hat sich sodann im Gemeindevorstand auf diese Summe als 

Infrastrukturbeitrag geeinigt. Als Pächter hat der Tennisclub die Gesamtpacht an 

den Eigentümer zu entrichten. 

2) Der Ausschuss merkt an, dass die Servicetechnikerstunde bei der Elektrofirma 

Biedermann € 57,-- und bei der Firma Seelaus € 72,-- beträgt.  

Es soll mit dem Bauhof abgeklärt werden, ob die Firma Seelaus spezielle Arbeiten 
ausführt, die von der Firma Biedermann nicht erledigt werden können. Ansonsten 
sollte die günstigere Firma angestellt werden.  
 
Es wird angeregt, dass am Jahresanfang die Technikerstunden angeboten 
werden und dann entschieden wird, wer den Zuschlag erhält. 
Auch für andere Gewerke, welche öfters benötigt werden, sollen ebenso 
Stundenpreise eingeholt werden. 

 



 Stellungnahme des Bürgermeisters: 

Die Firma Seelaus wird hauptsächlich für technisch höherwertige Tätigkeiten 
herangezogen.  
 
Dies sind insbesondere: 

• Herstellung von Glasfaserhausanschlüssen und Netzwerktechnik 

• Automatisierung und Überwachung unserer Quellstuben (Pumpwatcher) 

• Umbauarbeiten an Schaltanlagen 

• und Ähnliches …. 
 
Gerade für derartige Tätigkeiten macht eine laufende Zusammenarbeit mit den 
gleichen Professionisten Sinn, da diese die örtlichen Gegebenheiten und 
verbauten technischen Ausstattungen genau kennen und die Arbeiten 
eigenständig erledigen können. 
 
Für konventionelle Elektroinstallationsarbeiten wird u.a. die Firma Elektro 
Biedermann beauftragt. 
 
Die Stundensätze der einzelnen Professionisten und Gewerke werden bei den 
laufenden Projekten immer wieder abgefragt und verglichen. Für eine 
Jahresausschreibung ist der Bedarf der Gemeinde Itter zu klein. 
 

        Der Gemeinderat nimmt die Information des Vorsitzenden zu Kenntnis. 

 

 

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit: 

 

Zu Punkt 5) Personalangelegenheiten 

• Volksschule Itter 

• Stellenausschreibungen 2023 

 

 

Zu Punkt 6)  Anträge, Anfragen, Allfälliges 

 

BM Thaler Roman – Ausschuss-Protokoll „Mädchen und Frauenberatung“ 

 

Im Ausschuss für Bildung, Familien, Jugend und Soziales wurde bei der 4. Sitzung 
vom 12.10.2022 bereits ausgiebig über dieses Thema gesprochen und diskutiert.  

Es wurde auch durch die Obfrau Ager Barbara und GRin Obwaller Johanna die 
abgehaltene Podiumsdiskussion besucht, wo verdeutlicht wurde, dass diese 
Organisation eine wichtige Einrichtung zur heutigen Gesellschaft darstellt. 

 

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass bereits ein Beitrag in Höhe von € 200,00 durch den 
Vorstand genehmigt wurde und liest das mit September 2022 eingegangene 
Schreiben sodann vor. 

 

Nach eingehender Diskussion ist der gesamte Gemeinderat der Ansicht, dass über 
eine Aufstockung der Subvention in den nächsten Jahren nachgedacht werden soll, 
da es sich um eine wichtige Institution handelt.  

 

 



Eine einheitliche Lösung innerhalb des Planungsverbandes bzw. innerhalb der 
umliegenden Gemeinden wäre wünschenswert.  

 

Beschlussfassung: Kenntnisnahme durch den Gemeinderat 

 

 

BM Thaler Roman – Mobilität VVT 

 

Der Vorsitzende erläutert, dass bereits bei der letzten Vorstandssitzung dieses Thema 
behandelt wurde. 
 
Das Monatsticket Tirol ist für alle öffentlichen Verkehrsmitteln in ganz Tirol anwendbar. 
Auch die Straßenbahnen und Busse in der Kernzone Innsbrucks, alle Züge der ÖBB 
sowie alle weiteren Busse in diverse Täler sind inkludiert. 
 
Folgende Vorgangsweise wurde durch den GV beschlossen: 
 

• Organisation über die Gemeinde Itter/Amt 

• Ankauf der Tickets bei Erstbenützung  

• Kosten je VVT-Monatsticket - € 103,90 

• Leihgebühr für Itterer Gemeindebürger je Tag - € 5,00 

• Amtliche Mitteilung durch die Gemeinde Itter 

• Inserierung im Itterer Gemeindeblatt 
 
Beschlussfassung: Kenntnisnahme durch den Gemeinderat 

 
 
BM Thaler Roman – Tiefbrunnen Itter 
 
Der dafür erforderliche wasserrechtliche Bescheid für die Durchführung einer Bohrung 
wurde durch die Bezirkshautmannschaft Kitzbühel mit 17.10.2022 ausgestellt.  
 
 
GRin Lanzinger Karoline – Bausperrenverordnung Gemeinde Itter 

 
Die Bausperrenverordnung ist mit Ablauf der Kundmachungsfrist in Kraft getreten. 
 

 

GR Astner Jakob – Sanierung Straße Salvenberg 

 

Die erforderliche Straßensanierung wird noch im Jahr 2022 durchgeführt. Die Kosten 
für die einfache Ausführung der Sanierung, Asphalt wird erneuert, beläuft sich auf ca. 
€ 13.700,00.  

 

GR Horngacher Johann und GRin Obwaller Johanna hinterfragen die Notwendigkeit 
der sofortigen Sanierung, da eine Gesamtsanierung dieses Straßenabschnittes in 
nächster Zeit erforderlich ist und man damit die v.g. Kosten sich ersparen könnte. 

 

Der Vorsitzende spricht die Notwendigkeit aus und fügt hinzu, dass das 
Asphaltmaterial bei einer Gesamtsanierung als Abbruchmaterial wieder verwendet 
werden kann. Auch wird informiert, dass eine Gesamtplanung dieses Vorhabens sich 
über 1 Jahr ziehen wird. Weiters wird ein Oberflächenwasserkonzept vorgeschrieben, 
welches von einem Sachverständigen erstellt werden muss.  



GR Horngacher Johann – Bauvorhaben Dorfplatz 

 

Hierzu müssen noch Gespräche mit dem Land Tirol bzgl. Förderungen durchgeführten 
werden. Eine derzeitige Kostenschätzung beläuft sich auf € 700.000,00. 

 

 

GR Horngacher Johann – Schwimmbad Itter 

 

Der Vorsitzende gibt folgende Änderungen bekannt: 

 

• Ankauf Niederseilgarten  

• Neugestaltung des Badebereiches 

• Beteiligung der Kosten durch den TVB Itter in Höhe von € 7.000,00 beim Ankauf 
des Niederseilgarten 

• Kostenlose Errichtung der Liegen durch den TVB Itter und kostenlose Mitarbeit 
bei der Neugestaltung 

• Gebäudesanierung ist erforderlich (Sanitär ….) 

• Technikerneuerung ist erforderlich (preisintensiv) 

• Besprechung mit dem Grundstücksbesitzer bzgl. Parkplatzbenützung und 
Vertragserneuerung folgt 

• Erweiterung Spielbetrieb – auch außerhalb des Schwimmbadbetriebes 

 

Beschlussfassung: Kenntnisnahme durch den Gemeinderat 

 

 

GR Horngacher Johann – Sanierung Barmerberg 

 

Es müssen noch weitere Gespräche mit den Beteiligten geführt werden, so der 
Vorsitzende. 

 

 

BM Thaler Roman – verschiedene Terminbekanntgaben 

 

• Seniorenfeier – Termin steht noch nicht fest 

• Termin Landjugendball Itter in der Salvena – Termin Samstag, den  

29.10.2022 

• Adventmarkt – Termin Freitag, den 25.11.2022 

• Perchtentreffen mit Nikolauseinzug – Termin Dienstag, 06.12.2022 

 

 

 

Da es keine weiteren Wortmeldungen mehr gibt, bedankt sich der Vorsitzende bei den 
Gemeinderäten für die Teilnahme und beschießt die Sitzung um 22.30 Uhr.  

 
 
Der Schriftführer: Der Bürgermeister und 2 weitere Mitglieder 

des Gemeinderates: 
 
 


